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-zum Bebauungsplan 01.10.00- Innenstadt-

Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. In den WB-Gebieten sind die Ausnahmen gemäß § lta Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

2. In den MI 1-Gebieten sind Spielhallen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung 
(GeWO) als sonstige Gewerbebetriebe(§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) nicht zulässig. 
§ 1 Abs. 5 i.V .m. § 1 Abs. 9 BauNVO 

In den MI 2- und MI 3-Gebieten sind Spielhallen im Sinne des § 33 i der 
Gewerbeordnung als sonstige Gewerbebetriebe(§ 6 Abs. 2 0!r. 4 BauNVO) 
ausnahmsweise zulässig, wenn sie nach Art, Anzahl, Lage oder Umfang der in 
der Begründung unter Ziff. 3.4-1 dargestellten Zweckbestimmung der 
Baugebiete nicht widersprechen und nicht im Erdgeschoß liegen. 
§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 i\bs. 9 und§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO 

In den MK 1-Gebieten sind Spielhallen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung 
als Vergnügungsstätten(§ 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) nicht zulässig. 
§ 1 Abs. 5 i.V .m. § 1 Abs. 9 BauNVO. 

5. In den MK 2- und MK 3-Gebieten sind Spielhallen im Sinne des § 33 i der 
Gewerbeordnung als Vergnügungsstätten (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 
ausnahmsweise zulässig, wenn sie nach Art, Anzahl, Lage oder Umfang der in 
der Begründung unter Ziff. 3.4-2 dargestellten Zweckbestimmung der 
Baugebiete nicht widersprechen und nicht im Erdgeschoß liegen. 
§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 und§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO 

Lübeck, den 31.10.1989 
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